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Erhöhung der Mehl- und Brotpreise ab 25. Oktober
Nach Mitteilung des Wirtschaftsministeriums — Preisaufsichtsstelle — Tübingen ha¬

ben ab Montag, den 25. 10. 1948 die seitherigen Mehl- und Brotpreise keine Gültigkeit
mehr. An ihre Stelle treten folgende neue Preise:

1. Erzeugnisse aus Roggen
I. Mehlpreise

Type 1740 Type 1800
. je 100 kg je 100 kg

Grundpreis
Frachtausgleich
Großhandelsspanne
Bäckerpreis

DM 31.50
„ 0.70
_T80

DM 34—

DM 30.05
„ 0.70
„ 1-80

DM,32.55

2. Erzeugnisse aus Weizen Type 1600
je 100 kg

Grundpreis DM 31.50
Frachtausgleich „ 0.70
Großhandelsspanne „ 2.—
Bäckerpreis DM 34.20

Type 1050 Grieß Type 550
je 100 kg
DM 42.20 Aufschlag z. Preis

„ 0.70 der Type 1050
2.— DM 2.25 je 100 kg

DM 44.90

II . Brotpreise
a) Für Roggenbrot, Mischbrot und Weizenbrot

aus Weizenbrotmehl — Type 1600 _ 42 Dpfg. je kg
b) Weißbrot aus Weizenbrotmehl — Type 1050 58 Dpfg. je kg

c) Weizenkleingebäck
Type 1050

d) Laugenware — Type 1050
e) Kleingebäck und Laugenware aus sonstigem

Mehl

46 g 92 g
4,5 Dpfg. 9 Dpfg.
5 Dpfg. 10 Dpfg.

4 Dpfg.' 7 Dpfg.

III . Handelsspan
a) Handelsspanne für Getreide seither

Verteileraufschlag je 100 kg DM 0.40
Kosten der Beförderung je 100 kg DM 0.20
Großverteileraufschlag je 100 kg DM 0.10

n e n
ab 25. 10.
DM 0.55
DM 0.40
DM 0.15

1948

b) Großhandelsspanne für Mehl seither ab 25. 10. 1948
für Erzeugnisse aus Weizen je 100 kg DM 1.80 DM 2.—
für Erzeugnisse aus Roggen je 100 kg DM 1.80 DM 1.80

c) Die Kleinhandelsspannen für Mehl gelten in der seitherigen Höhe bis auf weiteres
(§ 92 der tAO. der H. V. G. u. F. vom 1. 7. 1948).

Calw, 23. Oktober 1948. Landratsamt
— Preisbehörde —

Maßnahmen
zur Sicherung der Ernährungslage

Das Landwirtschaftsministerium von
Württemberg -Hohenzollern gibt bekannt:

Im Gefolge der Währungsreform haben
die eingetretenen Lockerungen im Wirt¬
schaftsleben in der Öffentlichkeit den Ein¬
druck hervorgerufen, ' daß nun auch die
Ernährungslage ein freieres Wirtschaften
mit Nahrungsmitteln gestatte . In Wirklich¬
keit hat sich jedoch nichts an der Tatsache
geändert, daß Westdeutschland nur einen
Bruchteil seiner Nahrungsmittel selbst er¬
zeugt und aus wohlbekannten Gründen auch
die Importe auf ein bestimmtes Maß be¬
schränkt bleiben müssen. Bei dieser nach
wie vor bestehenden Mangellage kann an
eine Aufhebung der Bewirtschaftung von
Nahrungsmitteln nicht gedacht werden. Der

An unsere Bezieher!
Das Amtsblatt regelmäßig und aufmerk¬

sam zu lesen, liegt im Interesse eines je¬
den Kreisangehörigen . Es ist das alleinige
amtliche Verkündigungsorgan der Behör¬
den des Kreises und enthält alle amtlichen
Veröffentlichungen . Der Bezugspreis mit
50 Pfennig im Monat ist so niedrig gehal¬
ten, daß niemand auf das in unserem
Kreis in jedem Haus gelesene Amtsblatt
zu verzichten braucht.

Die Schriftleitung.

freie Verkauf von Nahrungsmitteln, beson¬
ders von Fleisch, hat einen Umfang an¬
genommen, der die weitere Versorgung ge¬
fährdet. Das Landwirtschaftsministerium
wird besonders im Hinblick auf die inzwi¬
schen eingetretene Erhöhung der Preise
für landwirtschaftliche Produkte sofort ge¬
eignete Maßnainppn ergreifen , um in Zu¬
sammenarbeit mit der Landespolizei und
der Staatsanwaltschaft die Ordnung auf
dem Lebensmittelmarkt wieder herzustellen.
Mit aller Schärfe werden Erzeuger , Händ-

SxMumetaktioH:
In Wald und Feld
liegt noch viel Geld!

Sammelt:
Brombeer -Ranken , Pilze , Hage¬
butten , Wacholderbeeren , Eicheln,
Blutwurzeln.
Kreiswirtschaftsamt.

ler und auch Gaststätten bei Verstößen
gegen die weiterhin gültigen Bewirtschaf¬
tungsbestimmungen zur Rechenschaft gezo¬
gen. Es ist vorgesehen, die Übertretung der
Bestimmungenauch mit Schließung der Ge¬
schäfte und Entzug der Handelserlaubnis
zu bestrafen. Diese Maßnahmen sind im In¬
teresse der gerechten Versorgung der Ge¬
samtbevölkerung.

Neugliederung unseres Kreises
Von Dr. E. Weller

Die Verhandlungen der württembergi-
schen und badischen Regierungsvertreter
in den vergangenen Wochen und Monaten
über einen Zusammenschluß von Württem¬
berg und Baden zu einem einheitlichen Süd¬
westdeutschen Staat haben in unserem eige¬
nen engeren Bezirk die öffentliche Diskus¬
sion über eine Neueinteilung deb Kreises
Calw erneut ausgelöst. Während man auf
der Landesebene aus verwaltungs- und
staatsrechtlichen Erwägungen, wie auch aus
politischen und wirtschaftlichen Gründen
die Schaffung eines größeren Landesgebiets
durch Zusammenlegung von Württemberg
und Baden erstrebt , zeigt sich auf der
Kreisebene vielfach die umgekehrte Ten¬
denz. Es wird die Wiederherstellung der
alten im Jahre 1938 aufgelösten Oberämter
gefordert. Diese Bestrebungen sind aller¬
dings nicht neu. Sie zeigten sich bereits im
Jahre 1938, als aus den ehemaligen Ober¬
ämtern Calw, Nagold und Neuenbürg der
Großkreis Calw geschaffen wurde. Schon
damals ist gegen die Auflösung der Ober¬
ämter Nagold und Neuenbürg Sturm gelau¬
fen worden. Der Kampf hat sich jedoch
mehr hinter den Kulissen abgespielt, da die
damalige gelenkte Parteipresse im allge¬
meinen .kritische Stimmen zu Maßnahmen
der Staatsregierung nicht veröffentlichte.

Die Neuschaffung des Kreises Calw auf
Kosten der Oberämter Nagold und Neuen¬
bürg heute einfach als nationalsozialistische
Gewaltmaßnahme abzutun, würde jedoch
den Tatsachen nicht gerecht werden. Der
Plan hierfür ist nicht erst im dritten Reich
gefaßt worden, sondern geht schon auf frü¬
here Jahre zurück. Als in den Krisenjahren
1929/1930 auch für das Land Württemberg
Sparsamkeit oberstes Gebot wurde, hat der
damalige Reichssparkommissar auf Wunsch
der württ . Staatsregierung ein eingehendes
Gutachten über die Reform der Landes¬
verwaltung Württembergs, erstattet . Nach
dem Vorschlag des Reichssparkommissars
sollten nicht nur aus Sparsamkeitsgründen,
sondern auch aus wirtschaftlichen, finanz¬
politischen und verwaltungsmäßigen Er¬
wägungen die damals bestehenden 61 würt-
tembe'rgischen Oberämter auf 23 verringert
werden, wobei das neue Oberamt Calw aus
dem Stamm der Oberämter Calw, Nagold
un<f Neuenbürg gebildet werden sollte. Im
Januar 1931 hat das württembergische
Staatsministerium zu diesen Vorschlägen
gegenüber dem Landtag Stellung genom¬
men. Staatsministerium und Landtag einig¬
ten sich dahin, die Zahl der 61 Oberämter
um mindestens 20 zu verringern , diesen
Plan jedoch nicht auf einmal, sondern nach
dem Grad der Dringlichkeit nach und nach
zur Ausführung zu bringen. Es darf also
davon ausgegangen werden, daß die Neu¬
gliederung der Kreise auch ohne das dritte
Reich vonstatten gegangen wäre, und daß
die Neugliederung des Kreises Calw im
Jahre 1938 auf den Vorschlag des Reichs¬
sparkommissars vom Jahre 1930 und die
Entschließung des Staatsministeriums und
des Landtags vom Jahre 1931 zurückgeht.

Mit dem Hinweis auf diesen Vorgang soll
den interessierten Kreisen das Recht zur
Kritik nicht abgeschnitten werden, sofern
gewichtige Gründe für die Wiederherstel¬
lung des alten Zustandes ins Feld geführt
werden können. Auf der anderen Seite spre¬
chen aber auch gewichtige Gründe für die
endgültige Beibehaltung des jetzigen Zu¬
stands, wobei einzelne kleinere Korrektu¬
ren nicht ausgeschlossen sind. Das richtige
Ergebnis kann nur durch objektives Ab¬
wägen von Gründen und Gegengründen er¬
mittelt werden.



Es soll hier nicht in eine Erörterung
über „für“ und „wider“ der alten und
der derzeitigen Kreiseinteilung eingetreten
werden. Es wird aber für den Augenblick
zu beachten sein, daß der durch die Schaf¬
fung des Großkreises Calw verwirklichte
Vorschlag des Reichssparkommissars aus
einer Zeit stammt, in welcher man sparen
mußte. Heute ist wiederum der Zwang zum
Sparen stärker denn je. Hierbei fragt sich
allerdings, ob die Schaffung eines Groß¬kreises anstelle von 3 kleineren Oberämtern
wirklich auch eine ins Gewicht fallende
Ersparnis bedeutet oder ob nur eine Lasten¬
verschiebung vom Staat auf den einzelnen
Bürger erreicht wird. Hier dürften theore¬
tische' Berechnungen wenig nützen, nur die
praktische Erfahrung kann dies zeigen.
Mangels jedes gültigen Vergleichsmaßstabes
zufolge der kriegs- und nachkriegsbeding¬ten unnormalen Verhältnisse mit ihren
zwangsläufig aufgeblähten Verwaltungs¬
apparaten und mit dem zwangsläufig an¬geschwollenen Publikumsverkehr konnten
bis jetzt hierzu nur wenig Erfahrungen
gesammelt werden. Die Vermutung des er¬
sten Anscheins spricht allerdings dafür,
daß ein größerer Verwaltungsapparat im
Endergebnis billiger ist als drei kleinere,
sofern das Gebiet sich in einem für die
Kreisbevölkerung vernünftigen und trag¬baren Rahmen hält.

Eines aber steht fest:
Wenn heute der Kreis Calw aufgelöst

wird und an seiner Stelle die 3 Kreise
Calw, Nagold und Neuenbürg treten , so er¬
wachsen schon durch die organisatorische
Umgestaltung Ausgaben, die im gegenwär¬
tigen Zeitpunkt nicht zu verantworten sind.
Man soll diese Ausgaben nicht bagatellisie¬
ren, denn es müßte nicht nur die staatliche
Bezirksverwaltung, sondern auch die ge¬
samte Kreisveibandsverwaltung neu auf¬
gebaut werden. Es darf nicht übersehen
werden, daß es wesentlich einfacher und
billiger ist, drei Kreise zu einem Kreis
zusammenzuschmelzen als eine Zentral-

VerOrdnung des Wirtschaftsministeriums gegen Preistreiberei
(Preistreibereiverordnung)
vom 24. September 1948

Auf Grund des § 2 des Preisbildungs¬
gesetzes vom 29. 10. 1936 (RGBl. I, S. 927)
in Verbindung mit der Rechtsanordnung
über den Übergang der Zuständigkeiten desfrüheren Reichskommissars für die Preis¬
bildung auf die Landesdirektion der Wirt¬
schaft vom 12. Februar 1946(Amtsbl. S. 45)
i. d. F. der Jlechtsanordnung vom 21. März
1947 (Reg.-Bl. S. 49) wird verordnet

§ 1
Preiswucher

Wegen Preiswuchers wird bestraft , wer
in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes
oder in unbefugter Betätigung wie ein Ge¬
werbetreibender seine wirtschaftliche Über¬
legenheit oder eine Mangellage dadurch
ausnutzt , daß er für Güter oder Leistungen
des lebenswichtigen Bedarfs Preise oder
Entgelte fordert , verspricht , annimmt oder
gewährt, die unter Berücksichtigung der
gesamten Verhältnisse entweder offenbar
überhöht sind oder einen übermäßigen Ge¬
winn oder Verdienst enthalten.

§ 2
Warenzurückhaltung

Wegen Warenzurückhaltung wird be¬
straft , wer die Herstellung von Gegen¬
ständen des lebenswichtigen Bedarfs, die
zur Veräußerung bestimmt sind, trotz
bestehender Erzeugungsmöglichkeit ein¬
schränkt, oder wer solche Gegenstände zu¬
rückhält, beiseiteschafft, verderben läßt
oder vernichtet, um dadurch bei späterenVerkäufen höhere Preise oder andere wirt¬
schaftliche Vorteile zu erzielen.

§ 3
Kettenhandel

Wegen Kettenhandels wird bestraft , wer
Verwaltung aufzulösen und in mehrere neu G ngtände des leb enswichtigen Bedarfsaufzubauende Verwaltungsstellen zu über-1 _ t ,i „nführen.

Die Staats- und Selbstverwaltung würde
vor Aufgaben gestellt, deren Lösung man¬
gels Gebäude, Büromaterial und sonstigem
Inventar bei zur Zeit gesteigertem Bedarf
für zahlreiche Nachkriegsämter außer¬
ordentliche Schwierigkeiten bereiten würde
und wofür Staatskasse und Kreisverbands¬
kasse die Mittel zur Zeit nicht aufbringen
könnten. Das Gebot der Stunde kann daher
nur lauten, die Wünsche auf Wiederherstel¬
lung der alten Kreise Calw, Nagold und
Neuenbürg als unzeitgemäß zurückzustellen.
Später, wenn wieder normale Verhältnisse
eingetreten sind, wird die sachliche Über¬
prüfung der im Jahre 1938 durchgeführten
Zentralisierungsmaßnahmen in einer ruhi¬
geren Atmosphäre möglich sein. Dieses
Verfahren hat auch den Vorzug, daß bis
dahin über die Neugliederung praktische
Erfahrungen in normalen Verhältnissen ge¬macht werden können.

dadurch verteuert , daß er sich oder einen
andern, ohne die Bedarfsdeckung zu för¬
dern, in den Warenverkehr einschiebt.

§ 4
Strafbestimmungen

Verstöße gegen §§ 1—3 werden nach der
Verordnung über Strafen und Strafverfah¬
ren bei Zuwiderhandlung gegen Preisvor¬
schriften in der Fassung vom 26. 10. 1944
(RGBl. I, S. 264) bestraft , sofern nicht jiach
anderen Vorschriften eine höhere Strafe
verwirkt ist.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit ihrer Ver¬
kündung in Kraft.

Gleichzeitig tritt § 4 der Anordnung des
Wirtschaftsministeriums über die Preis¬
bildung und Preisüberwachung nach der
Geldreform vom 12. 8. 1948 (Aratl. Bekannt¬mach. des Wirtseh.-Min. — Preisaufsichts¬
stelle — Nr. 12, S. 59) außer Kraft.

Tübingen, den 24. September 1948.'
Wildermut  h.

Zur Sicherung der Fleischversorgung
Das Landwirtschaftsministerium teilt mit:

Der dringende Geldbedarf de’r Landwirt¬
schaft nach der Währungsreform führte zu
einem verstärkten Fleischangebot. Dadurch
würde bei weiten Kreisen der Bevölkerung
der Eindruck hervorgerufen , daß die Fleisch¬
bewirtschaftung ihre Berechtigung verlo¬
ren habe. Diese völlige Verkennung der
tatsächlichen Versorgungslage führte zu
umfangreichen Schwarzschlachtungen, un¬
kontrollierten Viehverkäufen und Abgabe
von Fleisch ohne Marken. Dadurch wird die
weitere Belieferung 0er  Rationen für die
Bevölkerung zu regulären Preisen gefähr¬
det. Auch der im Interesse der Landwirt¬
schaft und zur künftigen Sicherung und
Verbesserung der Fleisch- und Fettversor¬
gung unerläßliche Aufbau unseres N”tz-
viehbestandes wird durch diese Entwick¬
lung verhindert.

Das Landwirtschaftsministerium sieht sich
deshalb gezwungen, zum letzten Male mit
allem Ernst darauf aufmerksam zu ma¬
chen,-daß die Fleischbewirtschaftung nicht
•aufgehoben ist und auch nicht gelockert
werden kann. Die Landwirtschaft wird dem¬
nächst ein Jahressoll für die Viehaufbrin¬
gung in der Zeit vom 1. 7. 1918 bis 30. 6. 1949
erhalten. Diese Umlage wird vom Bauern
gefordert werden und jedes Stück Vieh, das
er außerhalb dieser Umlage abgibt, wird
ihm feh’en und zu Eingriffen in seinen
Nutzviehbestand führen. .Schwarzhändler in
Fleisch, die künftig gefaßt werden, können
mit exemplarischer Bestrafung rechnen,
auch Gaststätten und Metzgereien werden
überprüft und bei Abgabe von Fleisch ohne
Marken unnachsichtlidh zur Rechenschaft
gezogen. Das Landwirtschaftsministerium
trägt die Verantwortung für die Ernäh¬
rung .und wird alles tun, um es nicht zum
Zusammenbruchunserer Fleischversorgung
kommen zu lassen.

öffentliche Aufforderung
zur Abgabe der Steuererklärungen

für dag Kalenderjahr 1947
Die Erklärungen für die Einkommen¬

steuer , Gewinnfeststellung, Körperschaft¬
steuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer für
das Kalenderjahr 1947 sind in der Zeit vom1. November bis SO. November  1948
bei den Finanzämtern abzugeben.
A. Einkommensteuererklärungen haben ab¬

zugeben:
1. Unbeschränkt Steuerpflichtige,

a) wenn ihr Einkommen im Kalender¬
jahr 1947 mehr als 600 RM betragen hat und
darin weder lohnsteuerpflichtitre Einkünfte
noch Einkünfte aus einem nichtbuehführen-
den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb
enthalten sind.

b) wenn ihr Einkommen im Kalenderjahr1947 ganz oder teilweise au3 lohnsteuer¬
pflichtigen Einkünften bestanden hat und
entweder

aa) die Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit 24 000 RM oder mehr betragen habenoder

bb) die Einkünfte, von denen der Steuer¬
abzug vom Arbeitslohn nicht vorgenommen
worden ist (sonstige Einkünfte ), mehr als
600 RM betragen haben,,

c) wenn ihr Einkommen im Kalenderjahr
1947 ganz oder teilweise aus Einkünften
aus einem nichtbuchfiihrenden land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb bestanden hat
und die sonstigen Einkünfte mehr als
600 RM betragen haben.
2. Beschränkt Steuerpflichtige über die in¬

ländischen Einkünfte im Kalenderjahr 1947
a) wenn diese Einkünfte ganz oder teil¬weise aus Einkünften aus Land- und Forst¬

wirtschaft, aus Gewerbebetrieb oder aus
freier Berufstätigkeit oder anderer selb¬
ständiger Arbeit bestanden haben oder

b) wenn diese Einkünfte nach Abzug der
Einkünfte, von denen ein Steuerabzug vor¬
genommen worden ist oder die nach der Ver¬
ordnung über die Aufstellung von Durch-schnittsätzen vom 31 12. 1936 zu berechnen
sind, mehr als 600 RM betragen haben.
B. Eine LTmsatzsteuererklärungfür 1947 ist

von allen Unternehmern abzugeben, deren
umsatzsteuerlicher Umsatz im Kalender¬
jahr 1947 mehr als 600 RM betragen hat.
Land- und Forstwirte , deren Umsätzei zeitig Zigarren abgenommen werden.

Straßenhändler, die ein besonderes Straßen¬
steuerheft führen, brauchen eine Umsatz¬
steuererklärung nur abzugeben, wenn sie
vom Finanzamt dazu auf gef ordert werden.
C. Eine Steuererklärung hat außerdem ab¬

zugeben, wer vom Finanzamt dazu beson¬
ders aufgefordert wird. Die Zusendung
eines Steuererklärungs -Vordrucks gilt als
besondere Aufforderung.
Für die Steuererklärungen sind die amt¬

lichen Vordrucke zu verwenden. Diese sind
bei den Finanzämtern erhältlich

LTnrichtige oder unvollstän¬
dige Erklärungen sind unver¬
züglich nach der Entdeckung
zu berichtigen.

Tübingen, im Oktober 1948.
Finanzministerium.

Tabakwaren für Prioritäfsflrmen
Die Prioritütswertmarken für den Monat

Angrist sind in der Zeit vom 2. bis einschl.
5. November 1948 bei dem Kreiswirtscbafts-
amt in F.mpfaug zu nehmen.

Die Prioritätsbetriebe werden besonders
darauf aufmerksam gemaoht, daß die Ein¬
zelhändler mit Rücksicht auf die prozen¬
tuale Zuweisung der Warensorten nur
Zigaretten abgeben können, wenn gleich-

nach Richtsätzen ermittelt werden, und! Kreiswirtsehaftsamt.



Der Gemeinderat
Von Reg.-Inspektor Rudolf Bofinger.

Die am 14. November 1948 stattfindenden
Gemeinderatswahlen nehmen das"Interesse
aller Gemeindebürger, die den Gemeinderat,
das Hauptorgan der Gemeinde, zu wählen
haben, in Anspruch. Über die Wahl und Zu¬
sammensetzung des Gemeinderats wurde
bereits an dieser Stelle berichtet. Weitere
Einzelheiten über Wahlberechtigung, Wähl¬
barkeit , Wahlvorschläge usw. können aus
der Bekanntgabe der Wahlvorschriften ent¬
nommen werden.

Heute soll etwas über die Zuständigkeit
und die Tätigkeit des Gemeinderats gesagt
werden.
1. Aufgaben de e.Gemeinderats.

Der Gemeindtrat be&chiießt über alle
Angelegenheiten der Gemeinde. Das bedeu¬
tet , daß der Gemeinderat in kollegialer Be¬
schlußfassung als allain zuständiges Organ
alle Angelegenheiten der Gemeinde regelt.
Bis zum Jahr 1919 war die Württ . Ge¬
meindeverfassung durch das Bestehen zweier
Gemeindekollegien, dem Gemeinderat und
dem Bürgerausschuß, gekennzeichnet. ' Der
Bürgerausschuß war geschichtlich aus den
Gemeindedeputierten hervorgegangen und
bildete, von den Gemeindebürgern auf Zeit
gewählt, gegenüber dem von der Regierung
lebenslänglich bestellten Gemeinderat ein
Kontrollorgan mit bestimmten Befugnissen.
Die Gesetzgebung der Zeit hat den ur¬
sprünglichen Charakter des Bürgeraus-
sehusses verwischt, nachdem ihm in be¬
stimmten Fällen eine mitverwaltende Tätig¬
keit eingeräumt worden und er nicht mehr
nur überwachendes Organ war. Als der
Gemeinderat infolge der veränderten Ge¬
setzgebung ebenfalls äuf Zeit, von der
Bürgerschaft und nach demselben Wahl¬
system gewählt wurde, war für den Bür¬
gerausschuß kein R^um mehr. Der Ge-
mojnderat in seiner Zusammensetzung aus
a’len Parteien . Interossenn’runnen und
Schichten der Bürgerschaft ist sein eigenes
demokratisches Kontrollorgan. In dieser
Patenschaft hat der Gemeinderat die Rechte
und Belange der Gemeinde pe"en Miß-
bnäuche im Innern und als gewählter Spre¬
cher der Bürgerschaft gegen Eingriffe von
außen, von Staatsbehörden oder Dritten , zu
schützen. Der Bürgermeister ist Vorsitzen¬
der des Gemeinderats: als dessen Vollzugs¬
organ verwaltet er die Gemeinde nach den
Beschlüssen des Gemeinderats. Über die
einzelnen Befugnisse des Bürgermeisters
wird noch zu einem späteren Zeitpunkt an
dieser Stolle berichtet werden.

Die Mitglieder des Gemeinderats beklei¬
den ein Ehrenamt. Als Ehrenbeamte unter¬
liegen sie den allgemeinen und dienststraf-
rerbt liehen Vorschriften der Beamtengesetz¬
gebung.
2. Verhandlungen des Gemeinde¬

rats.
Die Verhandlungen des Gemeinderats

sind öffentlich, es sei deDn. daß berechtigte
Belange der Gemeinde oder Einzelner es
erfordern, die Öffentlichkeit auszusehließen.
Zeit. Ort und Tagesordnung der öffentlichen
Verhandlungen des Gemeinderats sind orts¬
üblich bekanntzugeben Die Mitglieder des
Gemeinderats sind als Ehrenbeamte zur
Teilnahme an den Verhandlungen verpflich¬
tet . Der Bürgermeister als Vorsitzender er¬
öffnet. leitet und schließt die Verhandlun¬
gen des Gemeinderats und übt das Haus-
recht aus. Über den wesentlichen Inhalt der
Verhandlung wird eine Niederschrift ge¬
führt . in der die gefaßten Beschlüsse voll¬
ständig aufzunehmen sind.

Der Gemeinderat wird durch den Bürger¬
meister (in dessen Verhinderungsfall durch
den Beigeordneten) einberufen. Die Einbe¬
rufung hat in angemessener Frist (8 Tage)
zu erfolgen. Bei schwierigen Beratungs¬
gegenständen, z. B. Heushaltssatzung, ist
die Ladungsfrist zu verlängern , damit dem
Gemeinderat ein wirkliches Eindringen in
den Beratungsstoff möglich ist. In jedem

Fall ist mit der Ladung die Tagesordnung
mitzuteilen. Der Gemeinderat muß einberu¬
fen werden, wenn ein Drittel der Mitglie¬
der unter Angabe des Gegenstandes der
Verhandlungen, der zum Aufgabenkreis der
Gemeinde gehören muß, es beantragen.
3. Beschlußfähigkeit.

Der Gemeinderat katm nur in einer ord¬
nungsmäßig einberufenen Sitzung beraten
und beschließen Ohne ordnungsmäßige
Einberufung gefaßte Beschlüsse sind null
und nichtig. Der Gemeiuderat ist beschluß¬
fähig, wenn einschließlicĥ des Vorsitzenden
mehr als die Hälfte seiner Mitglieder, und
zwar der festgelegten Normalzahl, anwesend
ist. (Bei 8 Mitgliedern müssen außer dem
Bürgermeister noch 4 Mitglieder anwesend
sein.) Zur Ermöglichung der Beschluß¬
fähigkeit ist eine Ergänzungswahl vor¬
gesehen, wenn die Zahl der Mitglieder des
Gemeinderats auf weniger als zwei Drittel
der festgesetzten Zahl gesunken ist.

Im Wege des Umlaufs kann über Gegen¬
stände einfacher Art beschlossen werden.
Ein hierbei gestellter schriftlicher Antrag
ist genehmigt, wenn alle Mitglieder zu¬
stimmen.
4. Beschlußfassung und Wahlen.

Der Gemeinderat beschließt in der Regpl
offen durch mündliche Abstimmung, Hand-
erbeben und dergleichen. Ausnahmsweise
kann (auch innerhalb einer öffentlichen
Gemeinderatssitzung) eine geheime Ab¬
stimmung vorgenommen werden. Die Mit¬
glieder des Gemeinderats stimmen nach
ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf
das Geroeindewnhl geleiteten Überzeugung.
Sie sind an Aufträge nicht gebunden (kein
Froktionszwang).

Beschlüsse  werden mit Stimmen¬
mehrheit (absolute Mehrheit) gefaßt ; es
müssen mehr als die Hälfte der anwesenden
Mitglieder zustimmen. Der Vorsitzende hat
kein Stimmrecht; bei Stimmengleichheit
gibt er den Stichentscheid. Der Stichent¬
scheid kann nicht durch Stimmenthaltung
abgegeben werden, da Stimmenthaltung als
Ablehnung gilt

Wahlen  z . B. von Gemeindebedienste¬
ten sind eine besondere Art von Beschluß¬
fassung und werden geheim durch Abgabe
von Stimmzetteln vorgerommen. Hier bat
der Vorsitzende Stimmrecht, Gewählt ist,
wenn im Einzelfall nicht anders bestimmt
ist, wer die höchste Stimmenzahl (relative
Mehrheit) erhalten hat. Bei Stimmengleich¬
heit entscheidet das Los. Wenn kein Mit¬
glied des Gemeinderats widersnricht, kann
durch Zuruf gewählt werden. Letztere
Wahlart ist gebräuchlich, wenn nur eine
Bewerbung vorliegt oder eine Wiederwahl
vorgenommenwird

Bei Abstimmungen und Wahlen zählen
■stimmenthaltene und ungültige Stimmen
mit zur Festsetzung der Beschlußfähigkeit.
Stimmenthaltung gilt als Ablehnung. Bei
geheimer Abstimmung eilt ein unbeschrie¬
bener Stimmzettel als Stimmenthaltung. Da¬
mit ist indirekt ein Abstimmuneezwangge¬
geben. Stimmverweigerung ist einer Stimm¬
enthaltung gleichzuachten; entfernt sich
ein Gemeinderafsmitglied vor der Abstim¬
mung aus dem Sitzungssaal, so gilt es als
abwesend.
5 Abteilungen und Ausschüsse.

Die selbständige Besorgung einzelner Ge¬
schäftszweige mit bestimmt abgegrenzter
Zuständigkeit kann durch Gemeindesatzung
einer gemeinderätlichen Abteilung  über¬
tragen werden. Zur Mitwirkung bei be¬
stimmten Aufgaben können A nsschüsse
bestellt werden. Während eine Abteilung
selbständig an Stelle des Gemeinderats ent¬
scheidet, sind Ausschüsse an die Weisungen
des Gemeinderats gebunden. Einem Aus¬
schuß können nur in bestimmtem Umfang
sachliche Entscheidungen übertragen wer¬
den. Auf die Geschäftsführung der Abtei¬
lungen und Ausschüsse sind die für den
Gemeinderat geltenden Vorschriften ent¬
sprechend anzuwenden; für die Ausschüsse
jedoch gelten die Vorschriften über die
Öffentlichkeit der Verhandlungen nicht.

Einschränkung des Stromverbrauchs
Das Wirtschaftsministerium — Landes¬

wirtschaftsamt — gibt bekannt:
Trotz der Erschwerung in der Versor¬

gung mit elektrischer Energie, verursacht
durch:
a) jahreszeitlich bedingte Erhöhung des

Lichtstromverbrauchs,
b) laufende Erhöhung des Industriever-

brauehes (nach Industriestatistik Ver¬
brauch August 16 352 000 kWh; Septem¬
ber 18 866 000 kWh),

c) natürlichen Erzeugungsrückgang der
■Wasserkraftwerke,

sind einschneidende Einschränkungsmaß¬
nahmen, .wie die Abschaltungen im ver¬
gangenen Jahr , die vor allem die Wirt¬
schaft des Landes schwer beeinträchtigen
würden, nicht vorgesehen.

Um einem weiteren Anstieg der Bela¬
stung in den Spitzenlastzeiten zu begegnen
und damit die Abschaltungen zu vermeiden,
wird jeder Verbraucher aufgefordert , ab
sofort und vorerst bis Ende Dezember sei¬
nen Verbrauch in den Soitzenlastzeiten
7—8.30 Uhr, 11—12 Uhr und 17—19 Uhr
auf «las allernotwendigste einzuschränken.

Außerdem wird erneut darauf aufmerk¬
sam gemacht, daß nach Verfügung Nr. 18
des Generaladministrators der französi¬
schen Besatzungszone v. 12. 11. 1945 die
Benützung elektrischer Energie für Raum¬
heizung, Schaufenster- und Reklamebeleuch¬
tung sowie für den Betrieb von Warm¬
wasserspeichern (Boilern) verboten ist.

Bierpreise
Das Wirtseliaftministerium — Preisauf¬

sichtsstelle — Tübingen hat mit Rund¬
erlaß Pr . Nr. 8'48 vom 1. 10. 1948 folgende
Höchstpreise für Bier mit einem Stamm¬
würzegehalt von 7 bis 8% festgesetzt;

1. Brauereipreise:
aT  beim Ausstoß im Faß je hl 64.— DM
b) beim Ausstoß in Flaschen

je 0331-Flascbe 25 Dpfg.
je 0 5 1-Flasche 38 Dpfg.
je 06 l-F^ scbe 45 Dpfg.
je 0.7 1-Flasche 53 Dnfg.
je 1,0 1-Flasehe 75 Dpfg.

Diese Preise gelten frei Haus des Emp¬
fängers und verstehen sie’’’ einschließlich
einer Biersteuer von 25.— DM je hl.

2 Verb rauch er höchstpreise d.
Gaststätten - u. Beherbergungs¬
gewerbes:
a) beim Ausschank aus dem Faß

in Gaststätten
der Preisgruppe
I II

für 03 1 32 Dpfg. 35 Dpfg.
für 0 5 1 48 Dpfg. 50 Dnfg.
für 1,0 1 90 Dpfg. 1.— DM

b) bei offener Abgabe von Bier über die
Straße die unter aT genannten Aus-
pchanknreise f’er Preisgruppe I auch in
Preis ^runpe IT.

c) bei flaschenmäßiger Ab"abe im Lokal
in Preisgrunne

I TI
je 0 5 l-Flascbe 50 Dpfg. 55 Dpfg.
je 0.6 1-Flasche 60 Dpfg. 65 Dpfg.
ie 0.7 1-Flasclio 70 Dnfg. 75 P -/fg.
je 1,0 1-Flasche 1— DM 1.— DM

d) bei flaschenmäßiger Abgabe über die
Straße einheitlich in Preisgruppe I u. II
je 033l-Flascbe 32 Dp' g.
je 05 l-Flascbe 45 Dofg.
je 0 6 1-Flasche 54 D-’Vg.
je 0 7 1-V1 asci'e 63 Dnfg.
je 1 l-Flascbe 90 Dpfg.

3 Für den Verkauf von Flaschenbier
durch F.'nzc’bändler in Laden^esehäften
ge’ten die unter 2d ) genannten Preise.

Calw, 25. Oktober 1948.

<

Landratsamt
— Preisbehörde —



Anordnung1 zur Ergänzung der Anordnung zur
Lurchfüarung eines geordneten Lebensmittel-

transportes , vom 15. Oktober 1948
Auf Grund des § 36 der Verordnung über

die öffentliche Bewirtschaftung von land¬
wirtschaftlichen Erzeugnissen vom 27.August
1939(RGBl. 1 S. 1521) wird angeordnet:

In der Genehmigung zur Liste II der An¬
lage 1 zu der Anordnung zur Durchführung
eines geordneten Lebensmitteltransportes
vom 7. Juni 1916 in der Fassung der Anord¬
nung vom 3. September 1918 wird folgender
Absatz 2 eingefügt:

.Die Beförderung von Kartoffeln und
Obst mit Lastkraftwagen oder Lastzug
bedarf in jedem Falle einer Transport¬
genehmigung.“

Tübingen, den 15. Oktober 1918.
Landwirtschaftsministerium

gez. Dr. Weiß

Güternahverkehr -Siandortmeldung
Über sämtliche im Güternahverkehr ver¬

wendeten Kraftfahrzeuge ist aufgrund der
§§ 9 und 11 der Durchführungsverordnungzum Gesetz über den Güterfernverkehr mit
Kraftfahrzeugen in Verbindung mit der
Ausführungsbestimmung vom 19. 5. 1936
eine Standortmeldung abzugeben sowie die
vorgeschriebene Beschriftung (§ 11 der
Durchführungsverordnung) anzubringen.

Hierunter fallen auch die Kraftfahrzeuge
des Werkverkehrs, die gelegentlich auchFahrten für andere im Nahverkehr durch¬
führen.

Die ausschließlich im Güternahverkehr ver¬
wendeten Kraftfahrzeuge müssen an beidenSeiten des Führerhauses oder an entspre¬
chender Stelle in schwarzer Balkenschrift auf
weißem Grunde die Aufschrift „Güternahver¬
kehr“ und die Bezeichnung' des Standorts
tragen . Die Aufschriften müssen fest ange¬bracht sein. Für die Schrifthöhe, die Stärke
und den Abstand der Buchstaben voneinan¬
der und vom Rande gelten die gleichen Vor¬
schriften wie für die Ausführung eines Kenn¬
zeichens eines Kraftwagens.—Diese Beschrif¬
tung darf erst dann angebracht werden, wenn
das Kreisstraßenverkehrsamt die Anmeldung
schriftlich bestätigt hat.

Die Standortmeldung ist in 3-facher Aus¬
fertigung beim Kreisstraßenverkehrsamt
Calw, Marktplatz 20, bis spätestens 5. No¬
vember 1918 abzugeben, wo auch die erfor¬derlichen Vordrucke erhältlich sind.

Für die Anmeldung des Standorts wird
gemäß § 2, Ziffer 4 der Gebührenordnungvom 28. 12. 1936 eine Gebühr von DM 1,C0
erhoben, die bei Abgabe der Anmeldung zuentrichten ist.

Landratsamt Calw
Kreisstraßenverkehrsamt

Achtung Tabakkleinpflanzcr!
Umtausch des Kleinpflanzertabaksder Ernte 1948

Nach den Richtlinien für den Anbau von
Kleinpflanzertabak im Jahre 1948 sind die
Kleinpflanzer, die mehr als 15 Pflanzen
angebaut haben, berechtigt (nicht mehr
wie bisher verpflichtet), ihren Ernteertragin dachreifem Zustand in der Zeit vom
1. Dezember 1948 bis 28. Februar 1949 bei
einer noch bekanntzugebenden Firma um¬zutauschen. Sie erhalten im Umtausch 30v.H.
des Tabakgewichtes in Rauchtabak (Fein¬
schnitt), für den dabei eine beschränkte
Tabaksteuer in Höhe von 8.75 DM je kg
erhoben wird. Umgetauscht werden höch¬
stens 60 g Rohtabak je Pflanze. Weniger
als 1 kg Rohtabak von einem Pflanzer wird
nicht umgetauscht. Der Umtausch in andere
Tabakwaren (Zigarren oder Zigaretten ) ist
nicht mehr möglich. Rohtabak von nicht
marktgängiger Beschaffenheit kann zum
Umtausch abgelehnt werden.

Tabakkleinpflanzer, die von ihrem Um¬
tauschrecht Gebrauch machen wollen, haben
dies auf Anordnung der Militärregierung
unter Angabe der Umtauschmenge (höch-

Baumwartiehrgänge
Die Kreisbaumwarte Walz, Nagold und

Sclieerer.Neuenbürg, werden wieder ab kom¬
menden Winter 12-wöcliige Lehrgänge zur
Ausbildung von Baumwarten durchführen.
Die Kurse dauern im Winter und Frühjahr
8 Wochen, im Sommer und Herbst je 2 Wo¬
chen. Die Kursgebühr beträgt für Teilnehmer
aus dem Kreis Calw DM 20.—, für Teilneh¬mer aus Nachbarkreisen DM 25.—. Für Kost
und Wohnung sowie für die Kosten der not¬
wendigen Werkzeuge und Lernmittel hat derTeilnehmer selbstaufzukommen.Mindestalter
der Teilnehmer: 17 Jahre . Anmeldungen sindan die zuständigen Kreisbaumwarte zu rich¬
ten. Vorzulegen sind: Geburtsschein, selbst¬
geschriebener Lebenslauf und ein Melde¬
bogen, welcher bei den Kreisbaumwartenerhältlich ist.

stens 60 g je Pflanze) bei der für sie zu¬
ständigen Zollstelle

bis zum 10. November 1948
endgültig anzumelden.

Hauptzollamt Rottweil.
Warnung vor Schwarzhandel mit Tabakwaren

und Kaffee
Tabakwarenin- und ausländischer Herkunft

sind zoll- undisteuerpflichtig und müssen im
Verkehr mit gültigen deutschen  Steuer¬
zeichen versehen sein.Die mit blau-weiß-roten
Streifen und dem Aufdruck„Arrnde franfaise“versehenen Tabakwaren sind unversteuert.

Wer unversteuerte Tabakwaren kauft, an
sich bringt oder absetzt, macht sich der
Steuerhinterziehung oder Steuerhehlerei
schuldig und setzt sich der Strafverfolgung
aus. Außerdem wird die Steuer nachgefordert,
die unversteuerten Waren werden eingezogenj

Kaffee ist ebenfalls zoll- und steuerpflichtig.Wer Kaffee im Schwarzhandel absetzt oder
erwirbt, hat die oben genannten Folg.en zuerwarten.

Vor dem Erwerb von unversteuerten Tabak¬
waren oder von Kaffee auf dem schwarzen
Markt wird deshalb öffentlich gewarnt.

Hauptzollamt Rottweil

Rotes Kreuz Württembcrg-Hohenzollern
Kreisverein Calw

Achtung ! Ehern . Kgf . in Frank¬
reich (Zivilarbeiter ) ! Das Finanz¬
ministerium hat auf Antrag des Rot-Kreuz-
Präsidiums in Tübingen entschieden, daß
an die heimkehrenden Kgf., die in Frank¬reich ins zivile Arbeitsverhältnis überführt
wurden, auch ein Entlassungsgeldvon  5 0 DM  ausbezahlt wird. Die heim¬
gekehrten ehemal. Zivilarbeiter werden
hiermit aufgefordert , ihren Entlassungs¬
schein sofort an Rot-Kreuz-Kreisverein,
Abt. Heimkehrerbetreuung, Calw, Land¬
ratsamt, zu senden. Von hier aus gehen die
Scheine gesammelt an den Kreisverein Tutt¬
lingen. — Es ist dann vorgesehen, die
benötigten Gelder nach Calw zu über¬
weisen (die Regelung war zuerst anders
geplant). In Tuttlingen wird eine ge¬
naue Prüfung vorgenommen, daß die im
Ausland eingegangene Verpflichtung zu
ziviler Arbeit die vorgeschriebene Mindest¬
dauer nicht übersteigt und die Rückkehr
nach Deutschland spätestens innerhalb von
2 Monaten nach Ablauf der Verpflichtungs¬zeit erfolgt ist. Für alle Zivilarbeiter von
Württemberg-Hohenzollern erfolgt die Aus¬
zahlung also in Tuttlingen. Der Entlas¬
sungsschein wird vom Tuttlinger Roten
Kreuz wieder zurückgesandt. Somit sind
die auch vom Rot-Kreuz-Kreisverein Calw
seit Monaten in dieser Sache unternomme¬
nen Schritte im Sinne der heimgekehrten
Zivilarbeiter von Erfolg gewesen.

Achtung ! Ummeldung bei Ver¬
änderungen d. gemeldeten Such¬fälle.  Wenn neue Tatsachen über Ver¬
mißte (Wehrm.- u. Zivilpersonen), Kriegs¬
gefangene und Kriegsgräber bekannt wer¬
den, die s. Z. bei der Meldung noch nicht
angegeben werden konnten, so sind diese

sofort dem Bürgermeisteramt zu melden.Alle Sucli-Kartei -Karten müssen auf dem
neüesten  Stand sein, wenn die Nach¬
forschung von Erfolg sein soll. Auch um¬
gebettete- Gefallene (Überführungen in die
Heimat) müssen sofort gemeldet werden.

Nachlaß von Gefallenen,  in den
Orten, wo im Kreis Calw im April 1945
Kämpfe waren, ist sofort auf dem Bürger¬
meisteramt anzumelden. Immer wieder ge¬
hen noch Einzelstücke ein unĉ es solltendoch alle Zivilpersonen  sich endlich
entschließen, diese Fundsachen aus dem
Kampfgebiet a. d. Bürgermeisteramt abzu¬geben, nachdem nunmehr erneut die Bür¬
germeisterämter aufgefordert wurden, auch
die Standesämter, Pfarrämter , Kranken¬
häuser u. a. zur Meldung von dort liegen¬dem Nachlaß zu veranlassen! — Viele ent¬
lassene Kgf. fragen jetzt nach den versch.
Sachen, die sie s. Z. im Kreis verlorenhaben.

Ruß .landheimkehrer!  Welch. Kgf.
(in russ. Gefangenschaft) kam Anfang die¬
ses Jahres heim und sprach im Zug miteinem Fräulein über seinen Kameraden
Lorenz Möller, Lehrer , Dargow? Der Heim¬
kehrer soll von Calmbach oder Umgebung
sein. Um Zuschriften wird gebeten.

Amtsgericht Neuenbürg (Württ .)
Vereinsregister -Eintragung vom 11. 10. 1948

Neu: VolksbildungswerkNeuenbürg e. V.,
Sitz: Neuenbürg/Württ . Satzung ist errich¬tet am 27. Februar 1948.

Kulturwerk Calw
Nächste Veranstaltungen:
Samstag, den 30. Oktober, 20 Uhr, GroßerSaal des ev. Vereinshauses: Kammer¬

musikabend , Andrea Wendling-
Quartett,  Stuttgart.

Sonntag, den 31. Oktober, 11 Uhr, Gro¬
ßer Rathaussaal Calw: Eröffnung der
Kunstausstellung „Tübinger Künst¬ler stellen au  s“.

Dienstag, den 2.November, 20 Uhr, Volks¬theater am Brühl Calw: Farblichtbild¬
vortrag,  Walter Frentz , Frankfurt,„Von Finnland bis zum Schwar¬zen  M e e

Freitag , den 5. November, 20 Uhr, Bach¬
saal ev. Vereinshaus: Volksbildungsabend
mit Vortrag „Droht Europa die  W ü -s t e“. Ein ernstes gesamteuropäischesWald¬
problem, von Dr. forest. E u t i n g, Bietig¬heim.

Evangelische Gottesdienste in Calw
Reformationsfest, 31. Oktober 1948:

8.00 Uhr Christenlehre (Töchter).
, 9.30 Uhr Hauptgottesdienst (Geprägs),anschließend Feier des Heili¬

gen Abendmahls.
10 45 Uhr Kindergottesdienst.14.00 Uhr Bezirksmissionskonferenz im

Vereinshaus (Missionar Haff-
ner : Das Werden der Dajak-
Kirche auf Borneo) .

Kein Abendgottesdienst.20.00 Uhr Abendmusik in der Kirche.
Mittwoch, 3. November 1948:

7.30 Uhr Schülergottesdienst.8.30 Uhr Betstunde.
20.00 Uhr Helferinnenabend.

Donnerstag, 4. November 1948:20.00 Uhr Bibelstunde.

Evangelische Gottesdienste in Neuenbürg
23. Sonntag n. d. Dr., 31. Oktober 1948:

9.30 Uhr Hauptgottesdienst (Jäger ).
10.30 Uhr Jugendgottesdienst.Keine Christenlehre.
15.00 Uhr Gottesdienst Waldrennacb

(Jäger ).
Mittwoch, 3. November 1948:

8.00 Uhr Frühandacht.
Donnerstag, 4. November 1948:

20.00 Uhr Bibelstunde (Jäger ) .
21.00 Uhr Vorbereitung.

Hnraimebi r : Landrat *amt <atw Verwaltung □ Anreigen
annahme : Landrat .«aim i!alw . AM. Bekanntmachungen.

Druck : A. Oclafhläger 'sche Burbdruckerel in Calw.
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